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Kirchenkreise/PröpstInnen/PE´ler/HB-Leitungen

Anträge auf Bezuschussung von PE-Maßnahmen und Fortbildungen

Sehr geehrte Damen und Herren,

liebe Schwestern und Brüder,

Anfang des Jahres hatten wir Ihnen geschrieben, dass wir Anträge auf Bezuschussung von PE-Maßnahmen und Fortbildungen aus konzeptionellen Gründen zur Zeit nicht bearbeiten können, sondern ein „Moratorium“ benötigen, um die Vergabepraxis von Zuschussmitteln in der Institutionsberatung und im Dezernat E (Fortbildungs-Etat) neu zu regeln.

Inzwischen haben wir eine Regelung erarbeitet und sie mit dem Kirchenleitungsausschuss Institutionsberatung besprochen. Nun können wir Ihnen Folgendes mitteilen:

1. Anträge auf Bezuschussung von PE-Maßnahmen und –Projekten werden ab sofort wieder bearbeitet.

2. Wir unterscheiden grundsätzlich zwischen Maßnahmenförderung, durch die Projekte unterstützt werden, und Einzelförderung, durch die Personen unterstützt werden. Dabei sind die PE-Projekte und -Maßnahmen anlassbezogen, befristet und zieldefiniert, während die Einzelförderung sich bezieht

a) auf Fortbildungen, die der persönlich-beruflichen Entwicklung und der Qualitätssicherung kirchlicher Arbeit dienen, und 
b) auf berufsbegleitende Gruppen– und Einzel-Supervisionen.

Die folgende tabellarische Übersicht möge verdeutlichen, wie der Unterschied von Projekt- und Maßnahmenförderung auf der einen Seite und personbezogener Einzelförderung von Fortbildung und Supervision auf der anderen Seite gemeint ist:

	Institutionsberatung
Grundgedanke: Maßnahmenförderung
       Projekte unterstützen

PE-Maßnahmen:

       anlassbezogen, befristet,

       zielorientiert/zieldefiniert

Beispiele:

Team-Supervisionen (Honorare)

Akute Interventionen

Einzelmaßnahmen der Krisen- und Konfliktberatung

KV-Klausur Moderationen (Honorare)
Fortbildungen:
PE-bezogene Projekte als eigene kirchliche Angebote der Qualitätssicherung
Beispiele:

Förderung Projekte

„Mitarbeitende qualifiziert führen“ 
      (MQF)

Team-SV für Pastor/innen in Regio-

      nalisierungsprozessen (Stormarn)
Präventionsseminare / Mini-Sabbatical

Recollectio-, Respiratio-Wochen
Förderung OE-PE’ler in den KK
FB/Qualitätssicherung für PE’ler

PE-Nachwuchs-Schulung

Förderung Ehrenamtliche

Prädikanten-Ausbildung

Seelsorge-Tagung für Ehrenamtliche

Schulungen für Kirchenvorstände
Supervision für Kirchenführer-Team


	Fortbildungs-Etat im Dezernat E
Grundgedanke: Einzelförderung

       Personen unterstützen

Berufsbegleitende Supervision:

      als berufsbegleitende Fortbildung 

Beispiele:

Gruppen-SV, z. B. Balintgruppen, Fall-

     besprechungen u.a.m. (Tn.-Kosten)

Einzel-SV

Einzel-Coaching als personbezogene Unterstützung

Fortbildungen:
neben den „klassischen“ theologischen und anderen Fortbildungen gehören dazu
zum Beispiel:
Bezuschussung Teilnahme an FB
Coaching-Ausbildung (z. B. FHS Berlin)

Zeitmanagement-Wochenend-Seminar

Fortbildungen auch zu Leitungs- und 

     Management- u. ä. Themen

„Führe mich und leite…“-Seminare

FB-Kurswoche zu psychodynamischer 

     Organisationsentwicklung

FB Sozialmanagement (Führungsaka-

     demie für Kirche und Diakonie, Bln.)



3. Über die PE-Maßnahmen- und PE-Projekt-Förderung soll zukünftig ein Vergabeausschuss entscheiden, der aus VertreterInnen der Dezernate E und P, des Kirchenleitungsausschusses Institutionsberatung sowie der Arbeitsstelle Institutionsberatung besteht. Dabei setzt die Projektförderung – über den bloßen Antrag auf Bezuschussung hinaus – die fachliche Kommunikation zwischen der Nordelbischen und der jeweiligen Kirchenkreis- oder Gemeinde-Ebene (oder auch zwischen der Arbeitsstelle Institutionsberatung und dem jeweiligen Hauptbereich) voraus.

4. Die Anzahl der Anträge auf Bezuschussung von Fortbildungen und PE-Maßnahmen ist erfreulicherweise stetig gewachsen: die Unterstützungsmöglichkeiten durch Beratung, Supervision und Fortbildung werden vermehrt in Anspruch genommen. Angesichts der begrenzten Mittel sowohl im Haushalt der Institutionsberatung als auch im Fortbildungs-Etat des Dezernats E werden in Zukunft zunehmend inhaltliche, gesamtkirchliche Kriterien bei der Vergabe von Zuschussmitteln zur Anwendung kommen müssen. Das heißt: Personalentwicklung, Fortbildung und Organisationsentwicklung müssen vor dem Hintergrund einer strategischen Willensbildung bzw. in Verknüpfung mit einer nordelbischen strategischen Personalentwicklung gesehen werden: Welche Fortbildungen und Maßnahmen möchte die Nordelbische Kirche fördern? Wie kommt es zu einer guten Abstimmung mit den Kirchenkreisen und Hauptbereichen? Im Auftrage der Kirchenleitung arbeiten die Institutionsberatung und der Kirchenleitungsausschuss an dieser Steuerungs-Thematik.

Wir freuen uns, dass wir – wenn auch leider nur in begrenztem Umfang – wieder Nordelbische Zuschüsse zu PE-Maßnahmen und -Projekten anbieten können. Wir bitten Sie, im Hinblick auf Ihre PE-Projekte in Kirchenkreisen, Gemeinden und Einrichtungen mit uns ins Gespräch zu kommen und Ihre Anträge bei uns einzureichen.
Mit freundlichen Grüßen
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